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Einleitung.

Durch den der Compilations-Commission in dem Handbillete vom 4. August
1772 ertheilten Auftrag, die von Horten verfaßte Umarbeitung des ersten Theiles
des Ooäsx i'Qei-LLiauus einer neuen Berathung unter Mitwirkung Horten's zu
unterziehen, wurde ihr Schweres auferlegt. Nach einem Schwebezustande, welcher
nahezu sechs Jahre gedauert hatte, sah sie ihre Arbeit verworfen, und dagegen
das Operat eines jüngeren, durch die Gunst des Staatskanzlers emporgehobenen
Mannes bevorzugt, von welchem sie keine hohe Meinung hegte. Ihrer Anschauung
über ihn hatte sie kurz vorher sehr energischen Ausdruck gegeben, indem sie über
die größtentheils von Horten herrührenden Anmerkungen zum Ooäsx Ikerssiauus,
welche der Commission allerdings anonym mitgetheilt worden waren, deren Ver«
fasser ihr aber kaum unbekannt blieb, in dem Vortrage vom 30. November 1770
aussprach, „daß es dem Verfasser der Anmerkungen durchaus an Einsicht, Gründ-
lichkeit, Rechtserfahrenheit und der fo nothwendigen Kenntniß der Länderverfassungen
gebreche, um diesem die Grenzen seiner eingeschränkten Begriffe weit übersteigenden
Werk mit Grund einige erhebliche Ausstellungen machen zu können".

Die Stellung, welche man Horten anwies, war der ihm gestellten Aufgabe
wenig angemessen. Er war beauftragt, feine Vorschläge zuerst einem staatsräth-
lichen Count« vorzutragen; soweit sie von diesem gebilligt wurden, gelangten sie
an den Staatsrath. Erst das vom Staatsrathe gut geheißene Operat kam mit
Genehmigung der Kaiserin der Compilations - Commission zu. I n dieser Com-
mission aber nahm Horten 2), der, um ihn überhaupt der Commission beigeben
zu können, zum Regierungsrath befördert worden war, nicht blos äußerlich den
letzten Platz ein. Die über feine Anträge gefaßten Beschlüsse sollten nemlich
nur dann, wenn sie einstimmig waren, als solche gelten; der Dissens eines
einzigen Votanten wurde als genügend angesehen, um eine Anfrage nothwendig
zu machen.

Be i dieser Sachlage kann es nicht überraschen, daß die Commission, deren
Präsidium im Jahre 1772 an Sinzendorf?)-übergegangen war , die Überprüfung

') I n Folge der Intervention des «StMtShmzlers wurde Horten zum Referenten
bestellt. Ursprünglich hatte man beabsichtig^-H<A Referat durch. Zencker fortführen zu lassen,
fand aber bald, daß dieser mit Arbeiten,.zu.'sMHhechäuft fei.

') Die Mitglieder der Commissions w'MHvPkHer, Zeniler, Bourguignon, Holger,
Golbegg, Nell, Curii, Horten; im Jahre 1773 lack.Msnini stätt/Goldegg und im Jahre 1774
Froidevo statt Nell hinzu. Mittheilungen Mer^M-aft ini gieh't Arneth in seiner Geschichte
Bd. 9. Biographische Notizen über, die Mitglieder der, Commission, welche der obersten
Iustizstelle angehört hatten, enthält Maasburg's Geschichte dieser Behörde. I n seiner Brochure
über die Verwerfung des Ooä. i?Ii. gibt Maasbürg auch einige Mittheilungen über Horten.
Den Gang der Codlficationsarbeiten schildert meine Geschichte der Codification des öster-
reichischen Civilrechtes, Wien 1868, und der Commentar des a. b. G. B. von Pfaff und
Hoftnann, Wien 1877, Bd. I S . 14 ff.
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des ihr vorgelegten ersten Theiles des doäex I'kersslanug nicht sehr beschleunigte.
Dieser Aufgabe wurde wöchentlich eine kurze Sitzung gewidmet, und Horten zum
Vortrage nur dann zugelassen, wenn nicht Holger, welcher mit der Ausarbeitung
des vierten Theiles des Ooäex Ilieresianus von der Gerichtsordnung betraut war,
zu referiren hatte. Nach dem angenommenen Geschäftsgänge wurde berechnet, daß
die Umarbeitung des Ooäex IKereaiauuL ein Iahrzehend in Anspruch nehmen werde.

Um den Gang der Arbeiten zu beschleunigen, wurde in einem von Horten,
wie es scheint, im Namen des Staatskanzlers verfaßten Vortrage vorgeschlagen,
die Vorberathungen im Staatsrathe abzuschaffen und Horten zu ermächtigen, seine
Anträge der Compilations-Commission unmittelbar vorzulegen; bei dieser sollte aber
ein schriftliches Verfahren eingeführt werden. Der Vorschlag ging dahin, daß jeder
Votant feine Bemerkungen über die Anträge des Referenten diesem mittheile, daß
dessen Gegenbemerkungen unter den Mitgliedern der Commission in Circulation gesetzt
werden, wobei jedes Mitglied innerhalb einer bestimmten Zeit sein definitives Votum
beifügen sollte, und daß die Acten sohin über jedes einzelne Capite! mit einem
Schlußberichte des Referenten dem Staatsrathe vorgelegt werden.

Diefe Vorfchläge, welche vor Allem die Stellung Horten's zu heben bezweckten,
wurden von der Kaiserin nur theilweise genehmigt. Sie beseitigte die Vorberathung
im Staatsrathe, und verfügte über die Behandlung „deren bei dem von der vorigen
Compilations-Commission verfaßten Text vorkommenden Anständen" in dem Hand-
schreiben vom 3 1 . März 1773: „Wenn nemlich die Erinnerungen nur eine Ab-
änderung in bloßen Worten und in der Schreibart, um den Ausdruck in eine
mehrere Deutlichkeit und Kürze zu setzen, betreffen, da kann die Compilations-
Commission solche ohne einer an Mich zu stellenden Anfrage auch in jenem Fall
beurtheilen und entscheiden, wenn gleich nicht alle Commissions-Mitglieder, sondern
auch nur die eminenter NHora, damit verstanden sind. Sollten hingegen die
Anstände auf solche Stellen einen Bezug haben, die in das Wesentliche der Sachen
und in die Festsetzung der Principien einschlagen, alsdann ist zu unterscheiden, ob
die eminenter Najoia auf die Beibehaltung des von der vorigen Compilations-
Commifsion festgesetzten principi i oder auf dessen Abänderung abgehen. I n dem
ersten Fall hat es der Einholung Meiner Entscheidung ebenfalls nicht nöthig,
sondern die Commission kann alsdann, ohne sich durch den von einig Wenigen
erregten Anstand aufhalten zu lassen, das Conclusum nach den NHoribus auf die
Beibehaltung der projectirten Anordnung fassen und sodann in der weiteren Er-
örterung fortfahren; nur müssen in denen von Zeit zu Zeit M i r herauf zu gebenden
krotoeoliis diejenigen Vota namentlich und mit Beisetzung deren von ihnen ange-
brachten Beweggründen angemerket werden, die auf eine Abänderung angetragen
haben. Wenn aber die Najora die Abänderung eines wesentlichen Punktes ein-
rathen, alsdann hat die Commission jedesmalen, und zwar, wenn auch nur ein
einziges Votum die Beibehaltung einrathete, den Gegenstand mit Anführung der
beiderseitigen Gründen M i r vorzulegen, und um Meine Entscheidung anzulangen."
Statt des vorgeschlagenen schriftlichen Verfahrens, welches dem Geschäftsgänge
beim Staatsrathe nachgebildet war , schrieb sie vor, es sei „die Censur des
Hortischen Textaufsatzes bei der Commission künftig dahin einzuleiten, daß zwar
einem jeden Commissionsmitglied, so wie es dermalen geschieht, eine Abschrift von
dem von dem Horten ausgearbeiteten Capitel jedesmalen zugestellet werde; jedoch
hat ein jeder Rath zu eben der Zei t , wo er die Ausarbeitung zu Haus durch-
gehet, zugleich in Ueberlegung zu nehmen und sich mit kurzen Worten aufzuzeichnen,
ob und was er etwa i, bei einem oder dem andern §. anzumerken befinde. Die«
jenigen §§. hiernach oder auch ganze Capiteln, wo keines der Commissionsgliedern
etwas zu erinnern hat, sind in der 8essioue nicht mehr, sondern nur solche Stellen
abzulesen, welche von Ein- oder Anderem angefochten werden; wobei sich jedoch von
selbsten verstehet, daß die zu Haus von den Rächen aufgezeichneten Anstände von



denselben in der Session mündlich vorgetragen, untersuchet und in der hier oben
anbefohlenen Art abgethan werden müssen."

Hieraus erhellt, daß die Kaiserin zwar auf die Absicht einging, die Stellung
Horten's zu heben, daß sie jedoch auch die Schonung der nicht unnatürlichen
Empfindlichkeit der älteren Commissionsglieder im Auge behielt. Das Verhältniß
zwischen Horten und seinen älteren College« scheint übrigens, soweit sich dies nach
den vorhandenen spärlichen Bruchstücken von Berathungsprotokollen beurtheilen
läßt, bald ein angemessenes geworden zu fein. Der S t y l seiner Arbeiten berechtigt
zu dem Schlüsse, daß er sehr bescheiden war, feine Ueberzeugung zwar ohne Scheu
vertrat, jedoch wenig Anlaß bot, principielle Meinungsverschiedenheiten hervor-
zurufen. Seine ungewöhnliche Arbeitskraft, sein Fleiß, sowie die Sorgfalt und
Umsicht, welche alle seine Arbeiten kennzeichnen, mußten allmälig für ihn einnehmen.

Das oben erwähnte Handschreiben schloß mit den Worten: „Uebrigens ver-
sehe Mich zu dem erprobten Eifer der Compilations-Commission, daß dieselbe
Dasjenige, was sie etwa noch Weitershin zu Beförderung des Geschäfts diensam
zu sein erachtet, von selbsten fürkehren und überhaupt die Erreichung Meiner Absicht
sich nach Kräften angelegen halten werde."

Das wesentlichste Hinderniß der baldigen Beendigung der Arbeiten lag aber
in der Unentschlossenheit, von welcher dasselbe Handschreiben den deutlichsten Beweis
dadurch ablegte, daß es zwar' anordnete, den vorgelegten ersten Theil, so wie alle
folgenden Theile, sofort nach Beendigung eines jeden derselben in das Böhmisches
und in das Italienische übersetzen zu lassen, die Genehmigung des Gesetztextes
jedoch unentschieden ließ.

Nicht behaupten läßt es sich, daß die Aenderung des Geschäftsganges eine
wesentliche Beschleunigung der Berathungen zur Folge gehabt habe. Die ersten
sieben Capite! der von Horten vorgenommenen Umarbeitung des zweiten Theiles
wurden noch im Jahre 1773 erledigt. Nach Verlauf von weiteren drei Jahren
waren die Berathungen der Commission nicht einmal bis zur Erledigung des Erb-
rechts gelangt, und wurden während der Regierung der Kaiserin nicht mehr fort-
gesetzt"). Das Abbrechen dieser Berathungen. im Jahre 1776 siel nahezu zusammen
mit der Zurücknahme der Genehmigung, welche dem, nach dem Uebergange des
Referates von Holger auf Froidevo ^), rasch zu Stande gekommenen EntWurfe der
Gerichtsordnung bereits ertheilt worden war.

') Von der böhmischen Übersetzung liegen der erste Theil und sieben Capite! des
zweiten Theiles vor. Die Schreiben Mühlensdorff's, welcher die Übersetzung zu revibiren
hatte, geben von der Sorgfalt, mit welcher vorgegangen wurde, aber auch von den Schwierig«
leiten Zeugniß, welche insbesondere die Übersetzung technischer Ausdrücke verursachte. Miihlens«
dorff änderte sehr häufig die vom Übersetzer, dem Kanzler Zbrer in Prag, gewählten Aus-
drücke, sich theils auf ältere böhmische Schriften, namentlich auf Comenius, theils auf die
zur Zeit übliche Redeweise berufend. Der venneidlichen Bildung neuer Worte trat er hierbei
mit dem Bemerken entgegen, daß der Übersetzer »einige von ihm selbst erfundene, durchaus
neue, und in keinem Isxioo noch anderem böhmischen Buch aufzufinden mögende tsr-
UÜN08 vennuthlich von darumben einzuführen trachte, damit derlei neue Nomenclature« in
seinem Isxioo, woran derselbe schon 12 Jahre arbeitet, gleichsamb autorltats re^ia die Be«
stätigung erlangen." Die mit Rücksicht auf Galizien angeregte Übersetzung in's Lateinische
unterblieb in Folge des Wiberrathens des Staatskanzlers, welcher sich vorbehielt, hinsichtlich
der Einführung der österreichischen Gesetze in Galizien besondere Vorschläge zu erstatten.

<) Horten hatte die Ausarbeitung des zweiten und des dritten TheileS beendet, und
diejenigen Capite! des zweiten Theiles, welche der Berathung der Commission und der
Genehmigung der Kaiserin unterzogen worden sind, umgearbeitet, um sie mit den gefaßten
Beschlüssen in Einklang zu bringen. Dem folgenden Abdrucke liegt eine Abschrift zu Grunde,
welche, soweit die Berathimgen der Commission reichten, den richtig gestellten Text, im
Übrigen aber den Entwurf Horten's wiedergibt. I n Folge dieser Umarbeitung war der
8367 Nummern zählende Loä. 1K. auf 2891 Paragraphe reducirt worden.

') Holger war nach mehrjähriger Arbeit nicht über die Aufstellung von Vorfragen
zur Gerichtsordnung hinausgelangt. Zur Würdigung der Aenderung des Referenten ist auf

1 *



Kein Zeichen verräth, daß die Kaiserin die codificatorischen Arbeiten, an
denen sie einst ein so lebhaftes persönliches Interesse genommen hatte, noch im
Auge behielt. Alle von ihr unterzeichneten Entschließungen, welche nach der An-
ordnung der Umarbeitung des doäsx idereLianuL erwirkt wurden, haben ein rein
geschäftsmäßiges Gepräge, und tragen nicht eine Spur der spontanen Aeußerungen
an sich, mit welchen sie in früherer Zeit so oft anregend, beschleunigend, tadelnd
oder anerkennend eingegriffen hatte.

Die Aenderungen, welche in den Anschauungen der leitenden Kreise seit der
Einleitung der Codification des Civilrechtes eingetreten waren, lassen sich daraus
erschließen, daß Graf Seilern^), der Präsident der obersten Iustizstelle, in einem
Vortrage vom 30. März 1780 die Besprechung eines preußischen Reglements
über die Behandlung von Streitigkeiten zwischen Grundherrn und Unterthanen zum
Anlaß nahm, um besonders hervorzuheben, daß dieses Reglement zuerst in Schlesien,
in den übrigen Ländern aber erst nachdem es sich in Schlesien bewährt hatte,-
eingeführt worden sei, und daran tadelnde Anspielungen über den Gang der ein-
heimischen Gesetzgebung zu knüpfen. Der erhobene Vorwurf war dem Wesen nach
gegen die Einführung allgemeiner Gesetze gerichtet.

Die am 3. Apr i l 1780 herabgelangte kais. Entschließung forderte ein von
der obersten Iustizstelle im Einvernehmen mit der Hofkanzlei zu erstattendes Gut-
achten, „wie es künftig mit Einführung neuer Gesetze zu halten sei, um die aus
einer voreiligen Universalisirung entstehenden üblen Folgen zu vermeiden". Diesem'
Auftrage war die Bemerkung beigefügt, „überhaupt aber dürfte dieses dadurch
vielleicht am sichersten erreichet werden, wenn vor Einführung eines neuen Gesetzes
jederzeit die betreffenden Landesstellen darüber vernommen würden".

Der Hofkanzlei schien jede weitere Erörterung der Sache überflüssig und die
Nothwendigkeit einer Anordnung zweifellos, „daß einerseits vor Einführung eines
Gesetzes jedesmalen die Länderstellen vernommen, andererseits das beschlossene
Gefetz nicht sogleich in allen Ländern zur Ausführung gebracht werde". ^

Die oberste Iustizstelle machte in dem von Keeß^) gearbeiteten Vortrage vom
5. Jun i 1780 detaillirte Vorschläge im Sinne dieser Anschauung und hielt es für
angemessen, ihremUnmuthe über die mangelhafte Vorbereitung der neueren Gesehe ̂
und über die Neigung zur Univerfalisirung sehr lebhaften Ausdruck zu geben. I h re
Ausführungen schloffen mit der Bemerkung, daß die Kaiserin „niemals in ihren
Landen eine ordentlich zusammenhangende beharrliche Verfassung erwirken" könne,
wenn nicht die „österreichische und böhmische Direction abgesondert, in jedem Lande
aber die Leitung des Politicum mit dem Iustizwesen vereinet werde."

Diese Sprache ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig und hatte
Mächst zur Folge, daß die am 22 . Jun i 1780 herabgelangte kaif. Entschließung
den bei der Abforderung des Gutachtens ausgesprochenen Gedanken gänzlich fallen
ließ, und die Vorschläge, betreffend die Vorbereitung neuer Gesetze, als überflüssig
mit der Bemerkung verwarf, die Kaiserin erwarte, daß „die Stellen" die „ihnen
obliegenden Vorsichten beobachten werden".

Bald nach dem Regierungsantritte des Kaisers Joseph I I . verstummten die
Gegner der Rechtseinheit, welche früher so lebhaft und entschieden aufgetreten
waren. Keeß, der kurz vorher die Universalisirung der Gefetze so energisch bekämpft
hatte, übernahm bei Beginn des Jahres 1782 die Mission, bei der Einsetzung

den Unterschied zwischen der von Holger entworfenen N6ins8i8 ^bereZIana und der josefthi»
nischen Gerichtsordnung hinzuweifen, welche dem Wesen nach mit dem EntWurfe Froidevo's
übereinstimmt.

°) Biographische Notizen über Seilern enthält Maasburg's Geschichte S . 69.
5) Mittheilungen über Keeß enthält Maasburg's Geschichte S . 119.



einer Compilations-Commission mitzuwirken, welche zum Zwecke hatte, „ in den
österreichischen Niederlanden die neuen" vom Kaiser „für die übrigen k. k. Erb-
länder beangenehmigten Nechtsgrundsätze" einzuführen. Er war es, der am 15. M a i
1788 an den Kaiser, als dieser zu Semlin gegen die Türken im Felde lag, eine
Eingabe richtete, in welcher er vorschlug, die Absicht, allen Ländern „so viel
möglich gleiche Gesetze zu geben"', auch auf Ungarn auszudehnen, und zu diesem
Zwecke Räthe der ungarisch - siebenbürgischen Hostanzlei an den Berathungen der
Compilations-Commission Theil nehmen zu lassen^).

Die Folgen des Regierungswechsels äußerten sich auch in einer Aenderung
der Stellung der Compilations - Commission. Der Präsident derselben hatte in
einem von Horten geschriebenen Vortrage dargelegt, daß die Thätigkeit der Com-
mission in letzter Zeit dadurch lahm gelegt worden sei. daß man anstatt über den
von ihr beendeten Entwurf der Gerichtsordnung zu entscheiden, eine besondere
Deputation zur Ueberprüfung eingesetzt, und über deren Aeußerung weitläufige
Verhandlungen zwischen der Compilations-Commission, der Deputation und dem
Staatsrathe eingeleitet habe. Zugleich wurde betont, daß ein Resultat der Codi-
ficationsarbeiten unerreichbar wäre, wenn auch nach Wiederaufnahme der unter-
brochenen Umarbeitung des Ooäex IKersniauus in gleicher Weise vorgegangen
werden sollte, wie es hinsichtlich der Gerichtsordnung verfügt worden sei. I n der
am 25. Jänner 1781 herabgelangten Entschließung ordnete der Kaiser die Auf-
lösung der Deputation an, und wies den Präsidenten derselben Graf Cavriani
und ihr, wie es scheint, einflußreichstes Mitglied Keeß der Compilations-Commission
zur Ausfüllung der durch Todesfälle ^) entstandenen Lücken zu. Gleichzeitig gab
der Kaiser zu erkennen, daß er sich die Entscheidung darüber vorbehalte, ob es
im einzelnen Falle einer Verathung im Staatsrathe vor Einholung seiner Ent-
scheidung bedürfe.

Durch diese Verfügungen wurde die Bedeutung und Selbständigkeit der
Compilations-Commission wesentlich erhöht. Der Wirkungskreis derselben erfuhr
außerdem eine erhebliche Erweiterung in der Richtung, daß sie auch zur M i t -
wirkung bei der Vorbereitung einzelner legislativer Maßnahmen, welche während
der Regierung des Kaisers Joseph I I . sehr zahlreich waren, herangezogen wurde " ) .

Die Codification des Civilrechtes trat zunächst in den Hintergrund und blieb
während der ganzen Regierungsdauer des Kaisers Joseph I I . von relativ unter-
geordneter Bedeutung. Das größere Gewicht wurde auf die Reform des Straf-
rechtes und des Strafpro cesses, vor Allem aber auf die Einführung der allge-
meinen Gerichtsordnung und auf die Umgestaltung der Gerichtsverfassung, be-
ziehungsweise auf die Schöpfung eines Organismus staatlicher Gerichte, gelegt.

s) Der Kaiser ertheilte am 22. Mai 1788 die vorgeschlagenen Aufträge. Der ung.<
siebenbürgische Hofkanzler unterließ aber nicht, als er die Entsendung zweier Räthe !zur
Compilations-Commission bekannt gab, hervorzuheben, daß die Operate der Compilations-
Commission, welche Ungarn berühren sollten, vor ihrer weiteren Behandlung der Septem«
viraltafel in Ungarn und dem Gubernium in Siebenbürgen mitgetheilt werden müßten.

°) Pelser war im Jahre 1776 und Curti im Jahre 1778 gestorben. Notizen über
Cavriani enthält Maasburg's Geschichte S. 82.

'") Früher lag diese Mission der obersten Iustizstelle ob. Das Verhältniß zwischen
dieser und der Compilations-Commission war schwankend und änderte sich wiederholt. Am
18. Jul i 1787 lehnte die Compilations-Commission es ab, Räthe zu einer Verathung bei
der obersten Iustizstelle abzuordnen, und forderte im Gegentheile, daß die oberste Iustizstelle
Räthe zu ihr entsende, sich darauf berufend, daß der Kaiser es für selbstverständlich erklärt
habe, daß die legislativen Berathungen bei der Compilations«Commission stattfinden. Kurze
Zeit darauf trug aber der Kaiser bei Erledigung eines Vortrages vom 6. October 1787 der
Compilations-Commission auf, ihre Operate vor der Vorlage an ihn durch die oberste Justiz»
stelle begutachten zu lassen.


